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389. Kundmachung: Änderung der revidierten Verfahrensordnung des Europäischen Gerichtshofes
für Menschenrechte

390. Vereinbarung zwischen dem Bundesminister für Verkehr der Bundesrepublik Deutschland und
dem Bundesminister für Verkehr der Republik Österreich nach Rn. 2010 des
ADR über die Beförderung bestimmter organischer Peroxide

3 9 1 . Vereinbarung zwischen dem Verkehrsminister des Königreiches Belgien und dem Bundesminister
für Verkehr der Republik Österreich gemäß Rn. 2010 des ADR betreffend die
Zulassung zur Beförderung von Dicumylperoxid mit einem Peroxidgehalt von
mehr als 95%

3 9 2 . Beschluß Nr. 5/1981 des Rates der Europäischen Freihandelsassoziation

3 9 3 . Beschluß Nr. 1/1981 des Gemeinsamen Rates der Europäischen Freihandelsassoziation und der
Republik Finnland

3 8 9 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom 11. August 1981, mit der die revidierte Ver-
fahrensordnung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (BGBl. Nr. 345/1979)

geändert wird

(Übersetzung)

ÄNDERUNG DER VER-
FAHRENSORDNUNG

Artikel 22

(Ersatzrichter)

(1) . . . (unverändert)

(2) . . . {unverändert)

(3) Die Ersatzrichter erhalten
die Verfahrensunterlagen. Der
Präsident kann einen oder meh-
rere von ihnen entsprechend der
oben festgelegten Reihenfolge
auffordern, bei den Verhand-
lungen und Beratungen anwe-
send zu sein.

Die vorstehende Änderung ist am 28. Mai 1981 in Kraft getreten.

Sinowatz

4 237
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390.

(Übersetzung)

V e r e i n b a r u n g

zwischen dem Bundesminister für Verkehr
der Bundesrepublik Deutschland und dem
Bundesminister für Verkehr der Republik
Österreich nach Rn. 2010 des ADR über
die Beförderung bestimmter organischer

Peroxide

(1) Die für das ADR zuständigen Behörden der
Republik Österreich und der Bundesrepublik
Deutschland kommen überein, die im Jahre 1976
in Wien und Bonn unterzeichnete Vereinbarung
über die Beförderung bestimmter organischer
Peroxide *) — ECE-Ordnungsnummer 353 — bis
auf Widerruf durch eine der Vertragsparteien zu
verlängern.

(2) Der Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„Diese Regelung gilt im Verkehr zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Republik
Österreich bis auf Widerruf durch eine der Ver-
tragsparteien."

Wien, 1981 07 13

Für den Bundesminister für Verkehr der
Republik Österreich:

Hehenberger

Bonn, den 25. 5. 1981

Die für das ADR zuständige Behörde der
Bundesrepublik Deutschland:

Der Bundesminister für Verkehr:
Im Auftrag:
Bredemeier

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 402/1978

Sinowatz

391.

(Übersetzung)

V e r e i n b a r u n g

zwischen dem Verkehrsminister des König-
reiches Belgien und dem Bundesminister für
Verkehr der Republik Österreich gemäß
Rn. 2010 des ADR betreffend die Zu-
lassung zur Beförderung von Dicumylper-
oxid mit einem Peroxidgehalt von mehr

als 95%
1. Abweichend von den Bestimmungein der
Rn. 2550 des ADR kann Dicumylperoxid mit
einem Peroxidgehalt von mehr als 95% (diese
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Konzentration scheint in der Rn. 2551 nicht auf)
als Stoff der Klasse 5.2, Gruppe A, Ziffer 16 des
ADR befördert werden.

2. Alle Vorschriften betreffend die Beförderun-
gen von Stoffen der Klasse 5.2, Ziffer 16, sind
anzuwenden.

3. Der Absender hat im Beförderungspapier
den folgenden Vermerk einzutragen: „Gemäß
Rn. 2010 des ADR vereinbarte Beförderung".

Diese Vereinbarung gilt für Beförderungen zwi-
schen Belgien und der Republik Österreich.

Brüssel, am 13; 4. 1981

Die für das ADR zuständige belgische Behörde:

P. Nicolas

Wien, 13. 7. 1981

Für den Bundesminister für Verkehr der
Republik Österreich:

Hehenberger

Sinowatz

392.

(Übersetzung)

EUROPÄISCHE FREIHANDELS-
ASSOZIATION

EFTA/DC 5/31

BESCHLUSS DES RATES Nr. 5/1981

(In der 10. gemeinsamen Sitzung am 4. Juni
1981 gefaßt)

ABÄNDERUNG DES ARTIKELS 8 UND DER
BEILAGE 8 DES ANHANGS B DES ÜBER-

EINKOMMENS

DER RAT hat,
gestützt auf Artikel 4 Abs. 5 des Überein-

kommens,

BESCHLOSSEN:

1. Artikel 8 des Anhangs B des Übereinkom-
mens wird wie folgt abgeändert:

a) Die in Absatz 1 lit. b genannte Ziffer
„2.400" wird durch die Ziffer „2.750"
ersetzt.

b) Die in Absatz 2 lit. a genannte Ziffer „165"
wird durch die Ziffer „190" ersetzt.

c) Die in Absatz 2 lit. b genannte Ziffer „480"
wird durch die Ziffer „550" ersetzt.
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2. In der Beilage 8 des Anhangs B werden die
Gegenwerte in den hier aufgezählten Währun-
gen wie folgt abgeändert:

Österreichische Schilling 17.9407
Finnische Mark 5.13767
Isländische Kronen 6.9468
Norwegische Kronen 6.82633
Portugiesische Escudos 70.3785
Schwedische Kronen 5.83759
Schweizer Franken 2.30257

3. Dieser Beschluß tritt sofort in Kraft.

4. Der Generalsekretär wird den Text dieses
Beschlusses bei der Regierung Schwedens hinter-
legen.

Sinowatz

393.

(Übersetzung)

FINNLAND—EFTA
ASSOZIATION

FINEFTA/DJC 1/81

BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN RATES
Nr. 1/1981

(In der 10. gemeinsamen Sitzung am 4. Juni
1981 gefaßt)

ABÄNDERUNG DES ARTIKELS 8 UND DER
BEILAGE 8 DES ANHANGS B DES ÜBER-

EINKOMMENS

DER GEMEINSAME RAT hat,

gestützt auf Artikel 6 Abs. 6 des Assoziierungs-
Übereinkommens,

BESCHLOSSEN:

Der Ratsbeschluß Nr. 5/1981 1) ist auch für
Finnland bindend und auf die Beziehungen zwi-
schen Finnland und den anderen Parteien des
Assoziierungs-Übereinkommens anzuwenden.

1) Der Beschluß des Rates der Europäischen Frei-
handelsassoziation Nr. 5/1981 ist unter BGBl. Nr. 392/
1981 verlautbart.

Sinowatz


